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 Veröffentlicht am 10.04.1997

Norm

EKHG §9 Abs2 A

Rechtssatz

Schon durch die Teilnahme an einem Kraftfahrzeugrennen liegt kein unabwendbares Ereignis vor, weil damit ein

erhöhtes Risiko in Kauf genommen wird, das schon durch die Nichtteilnahme an Rennen abgewendet werden kann.

Entscheidungstexte

2 Ob 149/97v
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